


Bundesgleichstellungsgesetz § 1 Abs. 2 BGleiG: 
»Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
Bundes sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern 
auch sprachlich zum Ausdruck bringen. (...).«
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Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ludwig Wittgenstein


